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Volksbegehren „Ja zur Wahlfreiheit zwischen G 9 und  G 8 in Bayern“; 
Vernichtung der Abstimmungsunterlagen  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für das im Betreff genannte Volksbegehren sind die Wählerverzeichnisse, Ein-

tragungsscheinverzeichnisse sowie Verzeichnisse übe r für ungültig erklärte 

Eintragungsscheine  ab dem 17.01.2015  (nach Ablauf von sechs Monaten seit 

dem Ende der Eintragungsfrist am 16.07.2014) zu vernichten (§ 90 Abs. 2 LWO 

analog). Die übrigen Abstimmungsunterlagen  (insbesondere die eingenomme-

nen Eintragungsscheine) können ab sofort  vernichtet werden (§ 90 Abs. 1 Satz 3, 

§ 80 Abs. 8 Satz 2 LWO). Soweit bekannt ist, dass ein Ermittlungsverfahren we-

gen einer Wahlstraftat anhängig ist, dürfen Abstimmungsunterlagen, die hierfür 

von Bedeutung sein können, nur mit Zustimmung der Strafverfolgungsbehörde 

vernichtet werden.  

 

Für Abstimmungsunterlagen, die in archivischer Hinsicht bedeutsam sind, gilt bei 

den staatlichen Stellen die uneingeschränkte Anbietepflicht an das zuständige 

staatliche Archiv nach Art. 6 Abs. 1 BayArchivG und Nr. 6 der Aussonderungsbe-
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kanntmachung. Den Gemeinden wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. In 

diesem Fall sind diese Unterlagen dem zuständigen Kommunalarchiv anzubieten. 

 

Die zu vernichtenden Unterlagen sind ggf. datenschutz- und nach Möglichkeit 

umweltgerecht zu entsorgen. 

 

Dieses Schreiben wird im Internet-Angebot der Landeswahlleiterin unter 

www.wahlen.bayern.de/wahlen/vernichtung/ eingestellt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Dr. Thum 
Ministerialrat 
 
 
 


